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Vorbericht 

1. Nachtragshaushaltsplan 2020  

Landkreis Hildesheim 

 
Die Nachtragshaushaltssatzung 2020 des Landkreises Hildesheim wurde vom Kreistag in seiner 
Sitzung am 13.05.2020 beschlossen. 

Mit ihr wird lediglich der Stellenplan des Landkreises Hildesheim geändert. Die übrigen 

Festsetzungen der Haushaltssatzung 2020 und die einzelnen Ansätze des Ergebnis- und 

Finanzhaushaltes bleiben unverändert.  

 

Der Nachtragsstellenplan des Landkreises Hildesheim für das Haushaltsjahr 2020 weist gegenüber 

dem vom Kreistag am 12.12.2019 beschlossenen Stellenplan 2020 in der Summe zusätzlich 8,72 

Stellen aus.  

 
Die Erhöhung der Stellenanteile ist in erster Linie Ergebnis einer durchgeführten Personalbemessung. 

Im Amt 406 Jugendamt -Erziehungshilfe- fand im Jahr 2019 eine externe Personalbemessung durch 

die Firma GEBIT Münster GmbH & Co KG statt. Insgesamt schlägt die GEBI die Einrichtung von 19,87 

zusätzlichen Stellen vor. Die Einrichtung soll aus Sicht der Verwaltung in drei Stufen erfolgen.  

 

Die erste Stufe umfasst die Einrichtung von 8,72 zusätzlichen Stellen im Jahr 2020 durch den Erlass 

eines Nachtragsstellenplans.  

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen und eine Aufstockung der Bezirkssozialarbeiter*innen um 

3,62 Stellen sowie eine Aufstockung um 4,10 Stellen im Bereich der Wirtschaftlichen Jugendhilfe 

(Sachbearbeiter*innen und Rechnungsstelle).  
Die 8,72 zusätzlichen Stellen wurden mit einem Sperrvermerk „Freigabe durch den Kreisausschuss“ 

versehen.  

 

Neben den erforderlichen Stellen für das Jugendamt umfasst der Nachtragsstellenplan auch die 

bereits unterjährig eingetretenen Stellenänderungen, hier insbesondere durch Änderungen der 

Bewertung von Stellen.  

 

In den Vorbemerkungen zum Stellenplan sind zudem allgemeine Erläuterungen zum Inhalt des 

Stellenplans, eine Übersicht der Stellenentwicklung der letzten Jahre sowie eine Erläuterung der 

wesentlichen Änderungen gegenüber dem vorherigen Stellenplan gem. § 5 Abs. 2 der 
Kommunalhaushalts- und Kassenverordnung (KomHKVO) enthalten.  

 

Von einer Erhöhung des Personalaufwandes wird trotz der Einrichtung dieser neuen Stellen nicht 

ausgegangen. Mit einem Besetzungsverfahren der Stellen kann frühestens in der zweiten 

Jahreshälfte begonnen werden und mit der tatsächlichen Besetzung der Stellen und der damit dann 

verbundenen Zahlungsverpflichtungen wird nicht vor Ende des Jahres gerechnet.  
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